VERSICHERUNGEN

Allgemeine Vertragsgrundlagen zum
Immobilienpaket, Fassung 2006

Allgemeine Bedingungen fir die Sach-
versicherung der VAV

(ABS 2006)

Geltungsbereich:

Die ABS gelten als Allgemeiner Teil jener Sachversicherungssparten, die auf die Geltung der ABS besonders hinweisen.
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Artikel 1 ABS Artikel 2 ABS
Anzeige von Gefahrenumstanden bei Vertrags- Gefahrerh6hung
abschluss .
(1) Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungs-

Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertra- nehmer ohne Einwilligung des Versicherers keine
ges alle ihm bekannten Umstéande, die fir die Ubernahme Gefahrerhbhung vornehmen oder deren Vornahme
der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer wahrheitsge- durch einen Dritten gestatten. Erlangt der Versiche-
maR und vollstandig anzuzeigen. Ein Umstand, nach rungsnehmer Kenntnis davon, dass eine Gefahrer-
welchem der Versicherer ausdricklich und schriftlich héhung ohne sein Wissen oder ohne seinen Willen
gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter ) ) ) .
Verletzung dieser Pflichten kann der Versicherer nach eingetreten ist, hat er dem Versicherer unverziglich
MaRgabe der §§ 16 bis 21 des Versicherungsvertragsge- schriftlich Anzeige zu erstatten.
setzes 1958, (BGBL. 2/1959 in der Fassung BGBL. (2)  Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerho-

98/2001), (VersVG) vom Vertrag zurlicktreten und wird
diesfalls von der Verpflichtung zur Leistung frei.

hung ein, kann der Versicherer kiindigen. Verletzt
der Versicherungsnehmer eine der in Abs. 1 ge-
nannten Pflichten, ist der Versicherer auf3erdem
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nach MaRgabe der 8§ 23 bis 31 VersVG von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

Die Bestimmungen der vorstehenden Abséatze finden
auch Anwendung auf eine in der Zeit zwischen Stel-
lung und Annahme des Versicherungsantrages ein-
getretene Gefahrerhéhung, die dem Versicherer bei
der Annahme des Antrages nicht bekannt war.

Artikel. 3 ABS
Sicherheitsvorschriften

Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche,
polizeiliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften
oder duldet er ihre Verletzung, kann der Versicherer
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verlet-
zung Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit ein-
monatiger Frist kiindigen. Das Kundigungsrecht er-
lischt, wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der
vor der Verletzung bestanden hat.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Schadenfall nach der Verletzung
eintritt und die Verletzung auf Vorsatz oder grober
Fahrléassigkeit des Versicherungsnehmers beruht.
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des
Schadenfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf
den Umfang der Entschadigung gehabt hat, oder
wenn zur Zeit des Schadenfalles trotz Ablaufs der
Frist die Kiindigung nicht erfolgt war.

Im Ubrigen gilt § 6 VersVG. Ist mit der Verletzung
einer Sicherheitsvorschrift eine Gefahrerhéhung ver-
bunden, finden die Bestimmungen Uber die Gefahr-
erh6hung Anwendung.

Artikel 4 ABS

Pramie, Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

(@)

(@)

3

4

®)

Der Versicherungsnehmer hat die erste Pramie
einschlieB3lich der Nebengebiihren gegen Aushandi-
gung der Polizze, Folgepramien einschlieBlich Ne-
bengebihren an den in der Polizze festgesetzten
Zahlungsterminen zu entrichten.

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlésung
der Polizze, jedoch nicht vor dem darin festgesetzten
Zeitpunkt. Wird die erste Pramie erst nach diesem
Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber binnen 14 Ta-
gen bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz zu
dem in der Polizze festgesetzten Zeitpunkt.

Fiur die Folgen nicht rechtzeitiger Pramienzahlung
gelten die 88 38, 39, 39a bzw. 91 VersVG. Die ge-
richtliche Geltendmachung des Anspruches auf
rickstéandige Folgepréamien kann nur innerhalb eines
Jahres nach Ablauf der nach 88 39 bzw. 91 VersVG
gesetzten Zahlungsfristen erfolgen.

Wird der Versicherungsvertrag wahrend der Versi-
cherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgeldst, so
gebuhrt dem Versicherer die Pramie fir die bis dahin
verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonder-
bestimmungen anderes vorsehen. Endet der Versi-
cherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit wegen
Wegfall des Interesses, gebuhrt dem Versicherer die
Pramie, die er hatte erheben kénnen, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-
den wére, in welchem der Versicherer von dem
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. Tritt der
Versicherer nach § 38 (1) VersVG zurtick, weil die
erste Pramie nicht rechtzeitig gezahlt wurde, kann er
eine angemessene Geschéftsgebuhr verlangen.

Hat der Versicherer mit Riicksicht auf die vereinbarte
Vertragszeit eine ErmafRigung der Pramie gewabhrt,
kann er bei einer vorzeitigen Auflésung des Vertra-
ges die Nachzahlung des Betrages fordern, um den
die Prémie hoher bemessen worden wére, wenn der

Vertrag nur fur den Zeitraum abgeschlossen worden
ware, wahrend dessen er tatsachlich bestanden hat.

(6) Der Versicherer ist berechtigt, unbeschadet einer
vertraglich vereinbarten Indexanpassung (Indexie-
rung) bei

a)  Anderungen der Haufigkeit der Inanspruchnahme
von vertraglich vorgesehenen Leistungen;

b) Anderung bestehender oder Inkrafttreten neuer
Rechtsnormen sowie nachhaltiger Anderung der
Rechtssprechung, sofern sie auf die vom Versiche-
rer getragene Gefahr Einfluss haben;

c) Anderungen der durch Gesetz, Verordnung, sonsti-
gen behordlichen Akt festgesetzten Ersatzleistungen,
seinen allgemein verwendeten Tarif mit Wirksamkeit
auf bestehende Vertrage, anzupassen.

(7) Pramienanpassungen auf Grund der Bestimmung
des Pkt. 6 lit. a) bis ¢) kénnen nicht in kirzeren als
ein-jahrigen Abstdnden vorgenommen werden; sie
werden frihestens ab dem Zeitpunkt der Verstandi-
gung des Versicherungsnehmers durch den Versi-
cherer wirksam.

(8) Wird der Tarif auf Grund der Bestimmung des Pkt. 6
lit. a) bis c) angepasst, kann der Versicherungsneh-
mer den Versicherungsvertrag binnen eines Mona-
tes, nachdem der Versicherer ihm die angepasste
Pramie und den Grund der Anpassung mitgeteilt hat,
kiindigen. Die Kiindigung wird mit Ablauf eines Mo-
nates wirksam, friihestens jedoch mit dem Wirk-
samwerden der PrAmienanpassung.

Auf sein Kindigungsrecht ist der Versicherungs-
nehmer bei der Verstandigung Uber die Pramien-
anpassung ausdricklich hinzuweisen.

Artikel 5 ABS
Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens

Der Versicherer kann nach Eréffnung des Konkurses oder
des Ausgleichsverfahrens Uber das Vermdgen bzw. der
Anordnung der Zwangsverwaltung Uber die Liegenschaft
des Versicherungsnehmers den Vertrag mit einer Frist von
einem Monat kiindigen.

Artikel 6 ABS
Mehrfache Versicherung; Vereinbarter Selbstbehalt

(1) Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen
Versicherer fur das versicherte Interesse eine Versi-
cherung gegen dieselben Gefahren, hat er dem Ver-
sicherer unverziglich den anderen Versicherer und
die Versicherungssumme anzuzeigen.

(2) Ist vereinbart, dass der Versicherungsnehmer einen
Teil des Schadens selbst zu tragen hat (vereinbarter
Selbstbehalt), darf er fir diesen Teil keine andere
Versicherung nehmen. Andernfalls wird die Ent-
schadigung so erméRigt, dass der Versicherungs-
nehmer den vereinbarten Teil des Schadens selbst
tragt.

) Artikel 7 ABS
Uberversicherung; Doppelversicherung

(1) Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung
fuhren. Auch wenn die Versicherungssumme den
Versicherungswert bersteigt (Uberversicherung),
hat der Versicherer nicht mehr als die bedingungs-
gemale Ersatzleistung zu erbringen.

(2) Ubersteigt die Versicherungssumme den Versiche-
rungswert erheblich, kdnnen der Versicherungsneh-
mer und der Versicherer nach § 51 VersVG eine
Herabsetzung der Versicherungssumme und der
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Pramie verlangen. Eine tariflich festgelegte Mindest-
pramie bleibt unberihrt.

Im Falle der Doppelversicherung gelten die 88 59
und 60 VersVG.

Artikel 8 ABS
Begrenzung der Entschadigung; Unterversicherung

Die Versicherungssumme bildet die Grenze fir die
Ersatzleistung des Versicherers, und zwar ist die Er-
satzleistung fur die unter jeder einzelnen Post der
Polizze versicherten Sachen durch die fur die betref-
fende Post angegebene Versicherungssumme be-
grenzt.

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versi-
cherungswert (Unterversicherung), wird der Schaden
nur nach dem Verhaltnis der Versicherungssumme
zum Versicherungswert ersetzt. Ob Unterversiche-
rung vorliegt, ist fur jede Post der Polizze gesondert
festzustellen.

Artikel 9 ABS
Sachverstandigenverfahren

Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass Ursa-
che und Hohe des Schadens durch Sachverstandige
festgestellt werden. Die Feststellungen, die die
Sachverstéandigen im Rahmen ihrer Zusténdigkeit
treffen, sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen
wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage er-
heblich abweichen.

Fir das Sachverstandigenverfahren gelten, soweit
im folgenden nichts Abweichendes bestimmt wird,
die Bestimmungen der Zivilprozessordnung Uber
Schiedsgerichte:

Jeder Vertragspartner ernennt einen Sachverstandi-
gen. Jeder Vertragspartner kann den anderen unter
Angabe des von ihm gewahlten Sachverstandigen
zur Ernennung des zweiten Sachverstandigen
schriftlich auffordern. Erfolgt diese Ernennung nicht
binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforde-
rung, wird auf Antrag des anderen Vertragspartners
der zweite Sachverstandige durch das fur den Scha-
denort zusténdige Bezirksgericht ernannt. In der Auf-
forderung ist auf diese Folge hinzuweisen. Beide
Sachverstandige wahlen vor Beginn des Feststel-
lungsverfahrens einen dritten als Obmann. Einigen
sie sich nicht, wird der Obmann auf Antrag eines
Vertragspartners oder beider Vertragspartner durch
das fur den Schadenort zusténdige Bezirksgericht
ernannt.

Die Sachverstandigen reichen ihre Feststellung
gleichzeitig dem Versicherer und dem Versiche-
rungsnehmer ein. Weichen die Ergebnisse der Fest-
stellungen voneinander ab, Gbergibt der Versicherer
sie unverzuglich dem Obmann. Dieser entscheidet
Uber die strittig gebliebenen Punkte innerhalb der
Grenzen beider Feststellungen und reicht seine
Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem
Versicherungsnehmer ein.

Jeder Vertragspartner tragt die Kosten seines Sach-
verstandigen; die Kosten des Obmannes tragen bei-
de je zur Halfte.

Auf Grund der Feststellung der Sachverstandigen
oder des Obmannes wird die Entschadigung be-
rechnet.

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die
Pflichten des Versicherungsnehmers im Schadenfall
nicht berthrt.

@
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Artikel 10 ABS
Schuldhafte Herbeifuhrung des Schadenfalles;
Obliegenheitsverletzung nach Schadeneintritt

Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in
leitender Stellung fur die Betriebsfuhrung verantwort-
lichen Personen den Schaden vorsatzlich oder grob-
fahrlassig herbeifuhrt, ist der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer gegenuber von jeder Verpflichtung
zur Leistung aus diesem Schadenfall frei. Werden
von den genannten Personen nach Eintritt des
Schadenfalls zu erfullende Obliegenheiten grobfahr-
lassig oder vorsatzlich verletzt, tritt Leistungsfreiheit
nach MaRgabe des § 6 Abs. 3 VersVG ein.

Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leiten-
der Stellung fur die Betriebsfihrung verantwortlichen
Personen wegen des herbeigefiihrten Schadens o-
der wegen eines bei der Feststellung der Leistungs-
pflicht

oder bei der Ermittlung der Entschadigung begange-
nen Betruges oder Betrugsversuches rechtskraftig
zu einer Strafe verurteilt, so gilt die Leistungsfreiheit
als festgestellt.

Artikel 11 ABS
Zahlung der Entschadigung

Die Entschadigung ist erst nach ihrer vollstandigen
Feststellung féallig, jedoch kann einen Monat nach
Anzeige des Schadens als Teilzahlung der Betrag
verlangt werden, der nach Lage der Sache mindes-
tens zu zahlen ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt,
solange infolge eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschadigung nicht ermittelt oder
nicht gezahlt werden kann.

Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzu-
schieben,

wenn Zweifel Uber die Berechtigung des Versiche-
rungsnehmers zum Zahlungsempfang bestehen, bis
zur Beibringung des erforderlichen Nachweises;

wenn eine polizeiliche oder strafgerichtliche Unter-
suchung aus Anlass des Schadens gegen den Ver-
sicherungsnehmer eingeleitet wurde, bis zur Erledi-
gung dieser Untersuchung.

Wenn der Entschadigungsanspruch nicht innerhalb
einer Frist von einem Jahr gerichtlich geltend ge-
macht wird, nachdem der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer gegeniber den erhobenen Anspruch
zumindest mit der Anfuihrung einer der Ablehnung
derzeit zugrunde gelegten Tatsache und der diesbe-
zuglichen gesetzlichen oder vertraglichen Bestim-
mungen sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der
Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt
hat, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

Im Ubrigen gelten die 8§ 11 und 12 VersVG.

Fur Schaden, die aus ein und derselben Ursache im
zeitlichem Zusammenhang (Kumulschaden) anfal-
len, gilt im Rahmen der Katastrophendeckung
(Hochwasser, Uberschwemmung, Vermurung, Erd-
beben, Lawinen und Lawinenluftdruck) fur alle bei
der VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft abge-
schlossenen bzw. bestehenden Vertrége ein Betrag
von EUR 5.000.000,00 als Hochstgrenze der Versi-
cherungsleistung. Uberschreitet die Summe der ge-
stellten Anspriiche den Betrag von
EUR 5.000.000,00, so wird die Leistung fur jeden
einzelnen betroffenen Vertrag im Verhdltnis der
Summe der vertraglichen Einzelanspriiche zu die-
sem Betrag gekurzt.

Allg_VtgG_IP_2006 / 11-2008 / Seite 3 von 12



Artikel 12 ABS
Rechtsverhaltnis nach dem Schadenfall

(1) Sofern in den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen der betreffenden Sachversicherungssparte oder
einer sonstigen vertraglichen Vereinbarung keine
abweichende Regelung getroffen ist, kdnnen nach
dem Eintritt des Schadenfalls sowohl der Versicherer
als auch der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag kuindigen.

(2) Die Kindigung ist jederzeit, jedoch nur bis zum
Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Ver-
handlungen Uber die Entschadigung zuléssig. Der
Versicherer hat eine Kundigungsfrist von einem Mo-
nat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann
nicht fur einen spéateren Zeitpunkt als den Schluss
der laufenden Versicherungsperiode kiindigen.

(3) Hat der Versicherungsnehmer einen Entschadi-
gungsanspruch arglistig erhoben, ist der Versicherer
berechtigt, den Versicherungsvertrag nach Ableh-
nung des Entschadigungsanspruchs mit sofortiger
Wirkung zu kiindigen.

Artikel 13 ABS
Form der Erkléarungen

Samtliche Anzeigen und Erklarungen einschlielich Ruck-
tritts- und Kundigungserklarungen des Versicherungsneh-
mers mussen schriftlich erfolgen. Hinsichtlich der Scha-
denanzeigen siehe die Bestimmungen Uber die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall in den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden
Sachversicherungssparte.

Artikel 14 ABS
Anderungen von Bedingungen;

Anderungen von Bedingungen mit Wirksamkeit auf bereits
bestehende Vertréage

(1) Der Versicherer ist berechtigt, bei

a) Anderungen von Gesetzen, auf denen die Bestim-
mungen des Versicherungsvertrages beruhen;

b) Unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden
Anderungen der Rechtssprechung oder der Verwal-
tungspraxis;

c) Einer Kkartell- oder aufsichtsrechtlichen Beanstan-
dung, der nur im Wege einer Anderung der Bedin-
gungen entsprochen werden kann;

d) Unzulassigkeit der Weiterverwendung von Bedin-
gungsteilen aufgrund eines Urteiles nach einer Ver-
bandsklage geméaR § 28 Abs. 1 KSCHG oder einer
Unterlassungserklarung gemaf § 28 Abs.2 KSCHG,

davon betroffene Bedingungsstellen mit Wirkung fiir
bestehende Vertrage entsprechend anzupassen.

(2) Werden die Bedingungen auf Grund der Bestim-
mung des Pkt. 1 lit. a) bis d) geandert, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Versicherungsvertrag binnen
eines Monates, nachdem er von der Bedingungsan-
derung Kenntnis erlangt hat, kiindigen. Die Kindi-
gung wird mit Ablauf eines Monates wirksam, friihes-
tens jedoch mit dem Wirksamwerden der Bedin-
gungsanderung.

Auf sein Kundigungsrecht ist der Versicherungs-
nehmer bei der Verstandigung uber die Bedingungs-
anderung ausdricklich hinzuweisen.

Artikel 15 ABS
Stillschweigende Verlangerung des Versicherungsvertrages

(1) Der Vertrag gilt zunachst fur die in der Polizze fest-
gesetzte Dauer. Betragt diese mindestens ein Jahr,
gilt das Versicherungsverhaltnis jedesmal um ein
Jahr verlangert, wenn es nicht spatestens drei Mo-
nate vor Ablauf der Vertragszeit von einem der Ver-
tragsteile schriftlich gekiindigt worden ist.

(2) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher im Sinn
des Konsumentenschutzgesetzes, gelten hinsichtlich
der stillschweigenden Vertragsverlangerung die Be-
stimmungen des Konsumentenschutzgesetzes (8 6
Abs. 2 KSchG).
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Erganzende Allgemeine Bedingungen fir die
Sachversicherung der VAV

(EABS 2006)

Geltungsbereich:

Die EABS gelten als Erganzender Allgemeiner Teil jener Sachversicherungssparten, die auf die Geltung der EABS besonders
hinweisen.

Insbesondere handelt es sich um Ergdnzende Allgemeine Bedingungen fir die Feuerversicherung, Einbruchdiebstahlversiche-
rung, Leitungswasserschadenversicherung und Sturmschadenversicherung.

Artikel 1 EABS
Gruppierungserlauterung

A. Gebéaude

Diese Erlauterung ist auf industriell und/oder gewerblich
genutzte Anlagen abgestellt sowie fiir Wohn- und Biiroge-
baude:

M

a)

b)

<)

d)

Als Gebéaude gelten im engeren Sinn alle Bauwerke,
die

durch réaumliche Umfriedung Menschen und/oder
Sachen Schutz gegen auRRere Einflisse gewéhren,

den Eintritt und langeren Aufenthalt von Menschen
zulassen,

mit dem Boden fest verbunden und

von einiger zeitlicher Besténdigkeit sind. In diese
Gebaude-Definition fallen z.B. auch Flugdacher u.
dgl.

Nicht in diese Gebaude-Definition fallen z.B. Wohnwagen,
Bauhutten (insbesondere zerlegbare), Zelte, Traglufthallen
u. dgl.

@

a)

®

a)

b)

4

®)

(6)
@)

Ferner die folgenden Bauwerke:

Uberdachungen, Vordacher, Verbindungsbriicken,
Rampen, Aufzugschéachte und &hnliche Bauwerke,
die konstruktiv als Teile von Gebauden nach Pkt. (1)
zu gelten haben;

Silos, Bunker, Wasser- und andere Behalter aller
Art, die

wegen ihres baulichen Zusammenhanges mit einem
Gebaude nach Pkt. (1) als dessen Bestandteil zu
gelten haben und insbesondere auch in Mauerwerk,
Beton oder der sonstigen Bauweise des Gebaudes
ausgefuhrt sind, oder

ohne baulichen Zusammenhang mit einem Gebaude
nach Pkt. (1) in Mauerwerk oder Beton ausgefiihrt
sind,;

Schornsteine, auch freistehende, die in Mauerwerk
oder Beton ausgefihrt sind;

Kanéle und Schéachte fir Rohrleitungen, Kabel und
sonstige Installationen sowie unterirdische Verbin-
dungsgange, soweit sich diese Bauwerke aul3erhalb
von Gebéauden befinden und in Mauerwerk oder Be-
ton ausgefuhrt sind;

Einfriedungen aller Art.

Zum Bauwert eines Geb&audes gehdren weiters alle
fur die Herstellung und den Bestand des Gebaudes
eingefligten Baubestandteile.

Dazu gehoren insbesondere auch:

a)

b)

)

d)

e)

)

h)

k)

Blitzschutzanlagen fir das Gebéude;

Fest eingebaute Trennungswande und Raumteilun-
gen, auch andere feste Einbauten, nicht jedoch ver-
setzbare sowie Einbaumdbel;

Fest verlegte FuBbdden- und Wandauflagen, Ver-
fliesungen;

Fest montierte Lamperien und sonstige Wandver-
kleidungen;

Mit dem Gebé&ude fest verbundene Treppen und
Leitern, auch auBen angebrachte;

Mit dem Gebaude fest verbundene Fahnenstangen;

Elektromechanisch betriebene und/oder elektrisch
beheizte Tore (in den Einfriedungen auch Schran-
ken) samt ihren Betétigungs- und/oder Heizelemen-
ten;

Zwischenglas- und Auf3enjalousien samt eventuellen
elektromechanischen Betéatigungselementen; Fest-
montierte  Zwischendecken, Deckenverkleidungen
und abgehangte Deckenuntersichten;

Gruben, FuRbodenkandle, Installationsgange und
-Schéchte u. dgl., sofern sie sich innerhalb des Ge-
bédudes befinden oder in unmittelbarem baulichen
Zusammenhang mit dem Geb&ude stehen und in
Mauerwerk oder Beton ausgefihrt sind;

Gemauerte Ofen zur Erzeugung von Ziegeln, Stein-
gut, Porzellan u. dgl., sowie vermauerte Selchen,
soweit sie einen konstruktiven Bestandteil der Ge-
b&ude bilden.

Ferner gehoren dazu: Geschéftsportale, sofern sie
sich im Eigentum des Gebaude-Eigentimers befin-
den.

(8) Gebéaude kdnnen mit oder ohne die unter Erdniveau

befindlichen Fundamente oder Grundmauern und
tragenden Kellermauern zur Versicherung beantragt
werden.

Fundamente, oder Grundmauern sind diejenigen
Baubestandteile, die bei unterkellerten Gebauden
unterhalb der Unterkante des KellerfulRbodens liegen
und bei nicht unterkellerten Geb&auden bis zur Unter-
kante des Erdgeschof3fulbodens reichen. Tragende
Kellermauern sind diejenigen Teile der Haupt-
und/oder Umfassungsmauern, die von der Unterkan-
te des KellerfuBbodens bis zur Oberkante der Kel-
lerdecke reichen. Werden die unter Erdniveau be-
findlichen Fundamente oder Grundmauern und tra-
genden Kellermauern nicht versichert, so sind den-
noch Fenster, Tiren, FuBbdden, Zwischenwénde,
Decken und sonstige Baubestandteile des Kellerge-
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©)

9.1)

a)

b)

<)

d)

e)

9.2)

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

9.3)

a)

b)

c)

(10)

(11

schoRRes versichert. Als Keller gilt ein Raum, dessen
FuRboden zur Géanze unterhalb des Erdniveaus liegt.

Ausnahmen bei Wohngeb&auden und gleichgestellten
Gebauden (gilt nicht fur Eigenheime, Ein- oder Zwei-
familienhauser):

Bei Wohngeb&auden, Wohnheimen (Kinder-, Jugend-
, Studenten-, Alterswohnheimen u. dgl.), Schulen,
Kirchen und Museen gelten noch die folgenden Sa-
chen als Baubestandteile, sofern sie sich im Eigen-
tum des Gebaude-Eigentiimers befinden:

Elektroinstallationen samt dazugehodrigen Messgera-
ten, jedoch ohne Beleuchtungskdrper und ohne e-
lektrische Verbrauchsgeréate;

Gasinstallationen samt dazugehdrigen Messeraten,
jedoch ohne Gasverbrauchsgerate;

Wasserleitungsinstallationen, das sind alle Wasser-
ver- und -entsorgungsanlagen samt dazugehérigen
Messgeraten, Armaturen, Pumpen, Filteranlagen
und Zubehdr;

Sanitdranlagen, das sind Kilosetts, Bade- und
Wascheinrichtungen;

Heizungs-, Liftungs- und Klimaanlagen;
Aufzige.

Darlber hinaus gehdren noch die folgenden Sachen,
als Geb&audezubehor zum Bauwert des Gebaudes,
sofern sie sich im Eigentum des Gebau-
de-Eigentimers befinden:

Elektro-Herde,
Durchlauferhitzer;

Elektro-Boiler und Elektro-

Gasherde und Gas-Durchlauferhitzer;
Abwaschen;

Markisen, Rollos, Innenjalousien, Karniesen;
Balkonverkleidungen;

Antennenanlagen;

Telefon-, Torsprech- und Gegensprechanlagen;
Millentsorgungsanlagen;
Garageneinrichtungen;

Bei Miet-, Wohnungseigentums- und Genossen-
schaftswohnhausern auch:

Einrichtungen von Wasch- und Trockenrdumen, das
sind Wasch-, Trocken- und Bugelmaschinen, Wa-
schezentrifugen, Aufhangevorrichtungen und Klein-
geréate;

Gerate zur Reinigung und Wartung, das sind Reini-
gungsgerate, Schneeraumgerate und Rasenmabher;

Beleuchtungskorper fur  Auenbeleuchtung und
allgemein genutzte Raume.

Ausnahmen bei landwirtschaftlichen Gebauden:

Bei landwirtschaftlichen Geb&uden zahlen die Sa-
chen nach Pkt. 9 zu den Baubestandteilen, sofern
sie nicht gewerblichen Zwecken dienen und sich de-
ren Ausschluss nicht vertraglich ergibt.

Vorsorgeversicherung fur Gebaude

Die Vorsorgeversicherung deckt Wertsteigerungen,
Neu-, Zu- und Umbauten, Instandsetzungen, nicht
ausreichende Bewertung und versehentlich zur Ver-
sicherung nicht aufgenommene Gebaude. Sie dient
ferner zum Ausgleich einer Unterversicherung, wo-
bei sie im Schadenfall auf die Versicherungssum-
men jener Posten aufgeteilt wird, fir die sie beur-
kundet ist und bei denen Unterversicherung vorliegt.

Die Verteilung richtet sich nach der bei den einzel-
nen Posten bestehenden Unterversicherung.

B. Technische und Kaufmannische Betriebseinrich-
tung

Zur technischen und kaufménnischen Betriebseinrichtung
gehoren die dem Betrieb dienenden Einrichtungen, die
sich auf dem Betriebsgrundstiick befinden, und zwar
unabhéngig davon, ob in Geb&auden oder im Freien, ober-
halb oder unterhalb des Erdniveaus.

Dazu gehoren insbesondere:

Maschinen, Einrichtungen, Anlagen und Installationen zur
Erzeugung, Umwandlung, Fortleitung, Speicherung und
Verbrauch von Energie in allen Formen, auch Heizungs-,
Luftungs-, Klima-, Trocknungs- und Brennanlagen, techni-
sche Ofen, Gas- und Elektroinstallationen samt dazugeho-
rigen Messgeréaten, sowie Beleuchtungsanlagen;

Maschinen, Einrichtungen, Anlagen und Installationen zur
Erstellung, Verarbeitung, Ubertragung, Weiterleitung und
Speicherung von Daten, Informationen und Nachrichten
aller Art (jedoch ohne Datentrager siehe D, Pkt. 2);

Arbeitsmaschinen aller Art samt ihren Antriebselementen
und allem Zubehor;

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (nicht jedoch Kraftfahr-
zeuge mit behdrdlicher Zulassung - siehe D Pkt. 1);

Anlagen, Einrichtungen, Gerédte und Installationen zum
Messen, Prifen, Anzeigen, Regeln und Steuern von Pro-
dukten, Betriebszustanden und Arbeitsvorgangen aller Art;

Maschinen, Einrichtungen, Anlagen und Installationen zur
Befoérderung von Personen, Materialien, Waren und Stof-
fen aller Art, auch Wasserleitungsinstallationen, das sind
alle Wasserver- und -entsorgungsanlagen samt dazugeho-
rigen Messgeraten, Armaturen, Filteranlagen und Zubehor,
Absauganlagen, sowie Personen- und Lastenaufzige;

Einrichtungen, Anlagen sowie Behéltnisse und GefalRe zur
Lagerung von Materialien, Waren und Stoffen aller Art,
auch wiederverwertbare Verpackungsmittel, Paletten,
Container u. dgl.;

Der gesamte Fuhrpark, auch Gleisanlagen, Eisenbahn-
waggons, Anhénger und Stapler aller Art, jedoch mit Aus-
nahme von Kraftfahrzeugen, Wasser- und Luftfahrzeugen
mit behordlicher Zulassung (diese Ausnahmen — siehe D
Pkt.1);

Handmaschinen und Geratschaften aller Art;

Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel aller Art fur
Hand- und Maschinengebrauch, soweit sie nicht als Re-
produktionshilfsmittel nach D Pkt. 3 anzusehen sind,;

Buroeinrichtungen aller Art, auch Zeitschriften und Blcher;
versetzbare Zwischenwénde;

Feuerlésch-, Brandschutz-, Betriebsschutz-, Sanitéts- und
Sporteinrichtungen sowie Dienstausristungen und Dienst-
kleidungen aller Art;

Einrichtungen von Gemeinschafts-, Unterkunfts- und
Gastraumen, sowie von Kiichen, Kantinen, Biichereien u.
dgl.; Sanitdranlagen, das sind Klosetts, Bade- und Wasch-
einrichtungen;

Firmenschilder und Werbeanlagen;
Maschinenfundamente;

Kuhltirme, auch in Mauerwerk oder Beton ausgefiihrte;
Katalysatoren;

AuRer Betrieb und/oder in Reserve gestellte technische
und kaufmannische Betriebseinrichtungen;

Ersatzteile und noch nicht eingebaute, fir Neueinrichtun-
gen bestimmte Gegensténde aller vorgenannten Arten,
auch Ersatzteile fur Kraftfahrzeuge nach D Pkt.1.
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Vorsorgeversicherung fir technische und kaufmanni-
sche Betriebseinrichtung

Die Vorsorgeversicherung deckt Wertsteigerungen, In-
standsetzungen, Neuanschaffungen, Auswechslungen,
nicht ausreichende Bewertung und versehentlich zur
Versicherung nicht aufgenommene technische und kauf-
mannische Betriebseinrichtungen. Sie dient ferner zum
Ausgleich einer Unterversicherung, wobei sie im Schaden-
fall auf die Versicherungssumme jener Posten aufgeteilt
wird, fir die sie beurkundet ist und bei denen eine Unter-
versicherung vorliegt. Die Verteilung richtet sich nach der
bei den einzelnen Posten bestehenden Unterversicherung.

C. Vorrate

Hiezu gehodren samtliche Vorrate an Rohstoffen, in Arbeit
befindlichen, halbfertigen und fertigen Erzeugnissen, fertig
bezogenen Teilen, Handelswaren aller Art, verwertbaren
Abféllen, Werbematerialien, Betriebs- und Hilfsstoffen aller
Art, Losungsmitteln, Schmiermitteln, Heiz-

und Brennstoffen, technischen Gasen, Baustoffen, Le-
bens- und Genussmitteln in Werkskantinen, nicht wieder-
verwendbaren Verpackungsmitteln aller Art sowie Edelme-
tallen und Edelsteinen zu Produktionszwecken.

D. Sonstige Sachen

(1) Kraftfahrzeuge

Hiezu gehoren alle Kraftfahrzeuge, Wasser- und
Luftfahrzeuge mit behérdlicher Zulassung.

Alle  anderen  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-
Anhanger und sonstigen Fahrzeuge sowie Ersatztei-
le fur alle Fahrzeuge gehdéren zu Pkt. B.

(2) Datentrager und die auf diesen befindlichen Daten

Siehe Pkt. 4 der Zusatzbedingungen fur Feuerversi-
cherungen industrieller und gewerblicher Anlagen.

Hiezu gehoren Datentrager aller Art, Datenverarbei-
tungsprogramme, alle Arten von Geschéftsbichern,
Akten, Niederschriften von Pacht-, Miet-, Patent-, Li-
zenz-, Verlags-, Urheber-, Marken-, Warenzeichen-
und sonstigen Rechten, Plane, Konstruktionszeich-
nungen, Datentrager fir NC-gesteuerte Werkzeug-
maschinen, Farbausziige in Druckereien, Farb-,
Stoff- und sonstige Muster u. dgl.

(3) Reproduktionshilfsmittel

Siehe Pkt. 6 der Zusatzbedingungen flr Feuerversi-
cherungen industrieller und gewerblicher Anlagen.

Hiezu gehdren alle dem Betrieb dienenden Sachen,
die der folgenden Definition entsprechen:#

a) Das Reproduktionshilfsmittel tragt eine Form, ein
Muster, ein Dessin, eine Schrift oder eine sonstige
Information fir ein bestimmtes Produkt in sich, und

b)  diese Form (Muster, Dessin, Schrift, sonstige Infor-
mation) wird unter mechanischer Beriihrung direkt
oder indirekt auf das Produkt Gibertragen, wobei

c) im Falle einer Abanderung oder des Auslaufens des
Produktes das Produktionshilfsmittel nicht mehr ver-
wendbar ist oder zumindest abgeandert werden
muss.

Das sind zum Beispiel:

Gussmodelle, Web- und Jacquardkarten, Schablonen
verschiedener Art, Guss-, Spritzguss-, Spritz- und Press-
formen, Schnitte, Stanzen u. dgl., Matern, Klischees,
Druckplatten und -walzen, Prageplatten und -walzen u.
dgl.

(4) Bargeld und Wertpapiere unter Verschluss

Hiezu gehdoren alle Arten von Bargeld, auch Valuten,
giltige, nicht entwertete Brief- und Stempelmarken,

sonstige Wertpapiere und andere, im Verkehr als
solche gebrauchliche Urkunden, wie, z. B. Einlage-
bicher, Hypothekenbriefe u. dgl.

(5) Gebrauchsgegenstande der im Betrieb Beschéftig-
ten

Darunter fallen nicht Bargeld, Wertpapiere, Kraft-
fahrzeuge und der in Wohnungen befindliche Haus-
rat.

(6) Selbstandige AuRenversicherung

Sie erstreckt sich nur auf Sachen aul3erhalb des Be-
triebgrundstiickes und gilt nicht fir Sachen auf Aus-
stellungen und Messen.

Artikel 2 EABS
Schaden durch Mietverlust bei Wohngeb&uden

Erganzung zu

a) Art. 1 (6) lit. d der Allgemeinen Feuerversicherungs-
Bedingungen,

b)  Art. 1 (3) der Allgemeinen Bedingungen fir Versi-
cherungen gegen Leitungswasserschaden,

c) Art. 1 (5) lit. b der Allgemeinen Bedingungen fur die
Sturmschaden-Versicherung:

(1) Wird durch den Schadenfall ein versichertes Geb&u-
de so beschadigt, dass der Mieter einer darin befind-
lichen Wohnung den Mietzins kraft Gesetzes oder
nach dem Mietvertrag ganz oder teilweise verwei-
gern darf, so ersetzt der Versicherer den dadurch
entgehenden Mietzins.

(2) Wird die Wohnung, die der Versicherungsnehmer in
dem versicherten Gebaude selbst bewohnt, durch
den Schadenfall ganz oder teilweise unbenitzbar, so
ersetzt der Versicherer den Mietwert der unbeniitz-
bar gewordenen Raume, insoweit nicht dem Versi-
cherungsnehmer die Beschrénkung auf den etwa
benltzbar gebliebenen Teil der Wohnung zugemutet
werden kann. Als Mietwert gilt der gesetzliche oder
ortsubliche Mietzins fur Wohnungen gleicher Art,
GrolRRe und Lage. Die Entschadigung des Mietwertes
ist auf den dem Versicherungsnehmer nachweisbar
erwachsenen Schaden beschréankt.

(3) Der Mietzins oder der Mietwert wird nur bis zum
Schluss des Monats ersetzt, in dem die Wohnung
wieder benutzbar geworden ist, langstens bis zum
Ablauf von sechs Monaten nach dem Eintritt des
Schadenfalles. Die Entschadigung wird nur insoweit
geleistet, als der Versicherungsnehmer die Wieder-
instandsetzung der Raume nicht schuldhaft verzo-
gert.

(4) Wenn die vertraglich dokumentierte Hochsthaftungs-
summe fur das Wohngeb&aude niedriger ist als der
Ersatzwert, wird nur der entsprechende Teil des
Mietzinses oder des Mietwertes ersetzt.

Artikel 3 EABS

Aufraumungskosten, Abbruchkosten, Demontage-
und Remontagekosten, Abdeckkosten, Reinigungs-
kosten, Sonderabfall inkl. Entsorgungskosten

Soweit die Mitversicherung solcher Kosten vertraglich
vereinbart ist, gilt in Ergdnzung zu

a) Art. 1 (7) lit. b der Allgemeinen Feuerversicherungs-
Bedingungen,

b)  Art. 2 (4) lit. a und Art. 2 (7) lit. c der Allgemeinen
Einbruchdiebstahlversicherungs-Bedingungen,

c) Art. 1 (4) und (5) der Allgemeinen Bedingungen fir
Versicherungen gegen Leitungswasserschaden,
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d)

M

@)

©)

4)

©)

(6)

*)

a)

b)

Art. 1 (6) der Allgemeinen Bedingungen fiir die
Sturmschaden-Versicherung:

Unter Aufrd@umungskosten sind Auf-
wendungen fir das Aufraumen der Schadenstétte,
soweit diese Kosten nicht bei Bewertung der Rest-
werte durch Anrechnung zur Vergutung gelangt sind,
und fir die Abfihrung des Schuttes und nicht mehr
verwendbarer Reste bis zur nachsten geeigneten
und gestatteten Ablagerungsstéatte zu verstehen,
soweit sie die versicherten Sachen betreffen.

Unter Abbruchkosten sind die Kosten fir
einen im Schadenfall nétig werdenden Abbruch ste-
hengebliebener Teile versicherter Sachen und deren
Abflihrung bis zur nachsten geeigneten und gestat-
teten Ablagerungsstatte zu verstehen.

Unter Demontage- und Remonta-
gekosten sind die unvermeidbaren Kosten zu
verstehen, die nach dem Schadenfall dadurch not-
wendig werden, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von versicherten zer-
storten oder beschadigten Sachen versicherte oder
nicht versicherte Maschinen und sonstige Einrich-
tungen bzw. Geb&udeteile auf dem Versicherungs-
grundstiick demontiert und wieder montiert oder
sonst wie bewegt oder geschiitzt werden missen.

Unter Abdeckkosten sind Aufwendungen
zur Vermeidung von Verunreinigungen oder Ver-
schmutzungen anlésslich der Behebung des Scha-
dens zu verstehen.

Unter Reinigungskosten sind Aufwen-
dungen zur Schlussreinigung an den versicherten
Sachen anlasslich des Schadens zu verstehen.

Unter Sonderabfall inkl. Entsor-
gungskosten sind Untersuchungs-, Behand-
lungs- und Deponierungskosten zu verstehen, die
nach dem Schadenfall dadurch notwendig werden,
dass (durch eine im Versicherungsvertrag versicher-
te Gefahr und durch am Versicherungsort befindli-
che versicherte Sachen) versicherte Sachen (auch
Erdreich am Versicherungsort, sofern Entsorgungs-
kosten mit Erdreich versichert sind *)) aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen untersucht, behandelt
und/oder deponiert werden mussen.

Sind Entsorgungskosten ohne Erdreich versichert,
dann sind entgegen der nachstehenden Bestimmun-
gen samtliche das Erdreich betreffende Kosten nicht
versichert.

Untersuchungskosten sind unvermeidbare Kosten,
die dadurch entstehen, dass durch behdrdliche oder
sachverstandige Untersuchung festgestellt werden
muss, ob geféhrliche(r) Problemstoffe/Abfall, Sa-
chen, die einer Ablieferungspflicht nach tierkorper-
verwertungsrechtlichen Bestimmungen unterliegen,
und/oder kontaminiertes Erdreich angefallen sind(ist)
und - wenn dies zutrifft — wie zu behandeln und/oder
zu deponieren ist. Gefahrliche(r) Problemstof-
fe/Abfall sind(ist) im Sinne des Abfallwirtschaftsge-
setzes, jeweils in der bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrages glltigen Fassung, zu verstehen. Un-
ter kontaminiertem Erdreich ist solches zu verste-
hen, dessen geordnete Erfassung, Sicherung
und/oder Behandlung wegen seiner Verbindung mit
anderen Sachen aufgrund des Abfallwirtschaftsge-
setzes oder des Wasserrechtsgesetzes, jeweils in
der bei Abschluss des Versicherungsvertrages glti-
gen Fassung, geboten ist.

Behandlungskosten sind Kosten fir Malnahmen,
welche dazu dienen, geféahrliche(n) Problemstof-
fe/Abfall, Sachen, die einer Ablieferungspflicht nach
tierkdrperverwertungsrechtlichen Bestimmungen un-
terliegen, und/oder kontaminiertes Erdreich zu ver-
werten, zu beseitigen oder deponiefahig zu machen.
Die Kosten einer héchstens sechsmonatigen Zwi-

)

d)

e)

f)

9)

h)

schenlagerung sind im Rahmen der Hochsthaf-
tungssumme fir Entsorgungskosten unter der Vor-
aussetzung versichert, dass die Zwischenlagerung
dem Versicherer unverziglich angezeigt wurde.

Deponierungskosten sind die Kosten der Deponie-
rung einschlie3lich der fir die Deponierung zu ent-
richtenden o6ffentlichen Abgaben.

Bei verschiedenen gesetzlich zulassigen Mdglichkei-
ten der Entsorgung ist nur die kostenglinstigere Ab-
wicklung versichert.

Entsorgungskosten, die durch Kontamination von
Gewassern inkl. Grundwasser und/oder Luft verur-
sacht werden, sind nicht versichert.

Bei Vermischung von versicherten mit nicht versi-
cherten Sachen werden nur die Entsorgungskosten
fur die versicherten Sachen ersetzt.

Entsorgungskosten fur Erdreich oder fir versicherte
Sachen, die bereits vor Eintritt des Versicherungsfal-
les kontaminiert waren (Altlasten), sind nicht versi-
chert.

Fir kontaminiertes Erdreich gilt: Versichert sind auch
die Kosten der notwendigen Wiederauffiillung der
Aushubgrube mit Erdreich. Fur diese Wiederaufful-
lungskosten und die Entsorgungskosten von konta-
miniertem Erdreich wird in jedem Schadenfall der als
entschadigungspflichtig errechnete Betrag um den
vertraglich vereinbarten Selbstbehalt gekurzt.

Artikel 4 EABS
Versicherungsort

Bewegliche Sachen sind nur in den Raumen versichert,
die in der Polizze bezeichnet sind (Versicherungsort).
Werden sie daraus entfernt, so ruht der Versicherungs-
schutz. Ist die Entfernung nicht nur voriibergehend, so
erlischt insoweit auch der Versicherungsvertrag.

Artikel 5 EABS

Obliegenheiten beim/nach Eintritt des Versicherungs-

@

@

a)

b)

falles

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim
Eintritt des Versicherungsfalles nach Md&glichkeit fur
die Abwendung und Minderung des Schadens zu
sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers
zu befolgen; er hat, wenn die Umstande es gestat-
ten, solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere
Versicherer beteiligt und haben diese entgegenste-
hende Weisungen gegeben, so hat der Versiche-
rungsnehmer nach eigenem pflichtgeméRen Ermes-
sen zu handeln. Wegen des Ersatzes der Aufwen-
dungen siehe Art. 7. Hat der Versicherungsnehmer
diese Verpflichtung verletzt, ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlassigkeit beruht. Bei grobfahrlassiger Verlet-
zung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei
gehdriger Erfillung der Verpflichtungen nicht gerin-
ger gewesen waére.

Ergénzend zu Art. 10 der Allgemeinen Bedingungen
fur die Sachversicherung (ABS) sind nach Eintritt
des Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu
erflllen:

Es ist dem Versicherer sowie der Sicherheitsbehor-
de innerhalb von drei Tagen, nachdem von dem
Schaden Kenntnis erlangt wurde, schriftlich oder
mindlich Anzeige zu erstatten; im Falle der Lei-
tungswasserschadenversicherung oder Sturmscha-
denversicherung nur dem Versicherer.

Falls versicherte Sachen beim Schaden abhanden
gekommen sind bzw. entwendet wurden, ist der Si-
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<)

d)

e)

f)

9)

h)

cherheitsbehérde innerhalb von drei Tagen nach
Feststellung des Verlustes eine Aufstellung der ab-
handen gekommenen bzw. entwendeten Sachen
einzureichen; weiters sind alle zur Entdeckung des
Taters und zur Wiedererlangung der abhanden ge-
kommenen bzw. entwendeten Sachen geeigneten
MafRnahmen zu treffen (siehe auch Art. 10). Fur die
Leitungswasserschadenversicherung trifft dies nicht
zu.

Es ist dem Versicherer jede erforderliche Untersu-
chung zur Feststellung des Versicherungsfalles und
des Umfanges seiner Leistungspflicht zu gestatten
und auf Verlangen jede hierzu dienliche Auskunft zu
Protokoll zu geben oder schriftlich zu erteilen.

Es sind dem Versicherer auf Verlangen und auf
Kosten des Versicherungsnehmers Belege beizu-
bringen (z. B. Verzeichnisse uber die am Schaden-
tag vorhandenen, vom Schaden betroffenen und ab-
handen gekommenen Sachen, und zwar nach Mdg-
lichkeit unter Angabe ihres Wertes unmittelbar vor
dem Schadenfall; bei Gebaudeschaden einen
Grundbuchauszug nach dem Stand vom Tage des
Schadens), insoweit deren Beschaffung billigerweise
zugemutet werden kann.

Es sind dem Versicherer alle schriftlichen und mind-
lichen Angaben im Zuge der Schadenerhebung rich-
tig und vollstandig zu machen.

Es darf der durch den Schadenfall herbeigefuhrte
Zustand, solange der Schaden nicht ermittelt ist, oh-
ne Zustimmung des Versicherers nicht verandert
werden, es sei denn, dass eine solche Veranderung
zum Zweck der Schadenminderung, zum Zweck der
Vermeidung weiteren Schadens oder im 6&ffentlichen
Interesse geboten ist.

Die kinstliche Austrocknung ist nur mit Genehmi-
gung des Versicherers gestattet.

Hinsichtlich versicherter Wertpapiere und sonstiger
Urkunden ist ohne Verzug das Aufgebotsverfahren
zu betreiben; ebenso sind etwaige sonstige Rechte
zu wahren (siehe auch Art. 10).

Die Frist fur die Erstattung der Anzeige nach lit. a bzw. die
Beibringung der Aufstellung und Belege nach lit. b und d
wird durch die Absendung gewabhrt.

()

@)

a)

Artikel 6 EABS
Ersatzleistung

Der Ermittlung der Ersatzleistung wird unbeschadet
der Bestimmungen des Art. 8 der Allgemeinen Be-
dingungen fur die Sachversicherung (ABS) der Ver-
sicherungswert zur Zeit des Eintrittes des Schaden-
falles (Ersatzwert) zugrundegelegt, bei beschadigten
Sachen der Unterschied zwischen diesem Wert und
dem Wert der Reste, bei dessen Ermittlung die Ver-
wendbarkeit der Reste fur die Wiederherstellung zu
berlicksichtigen ist. Auf die Bewertung von Gebéau-
deresten bleiben behérdliche Wiederaufbaube-
schrankungen ohne Einfluss.

Als Ersatzwert gelten:

Bei Gebauden der ortsiibliche Neubauwert, bei
Gebrauchsgegensténden, Arbeitsgeraten, Maschi-
nen, Einrichtungen und sonstigen Sachen, die Wie-
derbeschaffungskosten (Neuwert), jeweils zur Zeit
des Eintrittes des Schadenfalles. Im Falle der Lei-
tungswasserschadenversicherung siehe aber auch
Art. 8 (2) der Allgemeinen Bedingungen fir Versi-
cherungen gegen Leitungswasserschaden.

Restwerte werden dem Versicherungsnehmer in vol-
ler H6he angerechnet. Auf die Bewertung von Rest-
werten bleiben behdrdliche Wiederaufbaubeschrén-
kungen ohne Einfluss.

b)

Ist der Zeitwert einer Sache niedriger als 40 % des
Neuwertes, so gilt als Ersatzwert der Zeitwert. Als
Zeitwert gelten bei Gebauden der ortsubliche Bau-
wert unter Abzug eines dem Zustand des Gebaudes,
insbesondere dem Alter und der Abnltzung entspre-
chenden Betrages, und bei Gebrauchsgegenstan-
den, Arbeitsgeréaten, Maschinen und sonstigen Ein-
richtungen die Wiederbeschaffungskosten unter billi-
ger Berilcksichtigung der aus dem Unterschied zwi-
schen alt und neu sich ergebenden Wertminderung,
jeweils zur Zeit des Eintrittes des Schadenfalles.
Sténdig genutzte und ordnungsgemalf instand ge-
haltene Geb&ude sowie nicht ausrangierte und lau-
fend gewartete Arbeitsgerate, Maschinen und sons-
tige Einrichtungen haben einen Zeitwert von mindes-
tens 40 %.

Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf
Zahlung des die Zeitwertentschadigung Uberstei-
genden Teiles der Entschadigung nur insoweit, als
dieser Teil zusammen mit der Zeitwertentschadigung
und den Fremdleistungen (siehe Abs. 6), welche der
Versicherungsnehmer aus Anlass des Schadenfalles
erhalt, den Wiederherstellungsaufwand nicht Uber-
steigt, und in dem Umfang, in dem die Verwendung
der Entschadigung zur Wiederbeschaffung oder
Wiederherstellung an der bisherigen Stelle gesichert
ist. Hierbei gentgt es, wenn flr zerstorte oder be-
schadigte Gebaude wieder Gebaude und flr zerstor-
te oder beschéadigte sonstige Sachen wieder gleich-
artige Sachen hergestellt bzw. beschafft werden,
soweit alle vorgenannten Sachen dem gleichen Be-
triebszweck dienen.

Gebéaude und sonstige Sachen, die bei Eintritt des
Schadenfalles bereits hergestellt bzw. angeschafft
sind oder sich in Herstellung befinden, gelten nicht
als Wiederherstellung bzw. als Wiederbeschaffung.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die
Wiederherstellung an der bisherigen Stelle behdrd-
lich verboten ist, so genlgt die Wiederherstellung an
anderer Stelle innerhalb Osterreichs.

Unterbleibt die Wiederbeschaffung oder Wiederher-
stellung innerhalb einer Frist von drei Jahren nach
dem Schadenfall oder erklart der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer vor Ablauf der Frist schrift-
lich, dass er nicht wiederbeschaffen oder wiederher-
stellen wolle, so verbleibt es endgultig bei Gebauden
bei dem Anspruch auf Entschadigung nach dem
Zeitwert, hochstens aber dem Verkehrswert (bei
Teilschaden nach dessen anteiligem Verkehrswert),
bei dessen Ermittlung der Wert des Grundstuckes
auller Ansatz bleibt, und bei sonstigen Sachen bei
dem Anspruch auf Zeitwertentschadigung; im Falle
eines Deckungsprozesses wird die Frist fur die Wie-
derbeschaffung oder Wiederherstellung um die Dau-
er des Deckungsprozesses erstreckt. Die Vorschrif-
ten betreffend die Sicherung des Realkredites wer-
den durch vorstehende Bestimmungen nicht beruhrt.

Bei Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt
(in Arbeit befindlichen und fertigen Fabrikaten), die
Kosten der Neuherstellung, hdchstens jedoch deren
Verkaufspreis, abziiglich der ersparten Kosten; bei
Waren, mit denen der Versicherungsnehmer han-
delt, bei Rohstoffen, die der Versicherungsnehmer
fur die Erzeugung von Waren beschafft hat, sowie
bei Naturerzeugnissen die Kosten der Wiederbe-
schaffung bei Eintritt des Schadenfalles, hdchstens
jedoch deren Verkaufspreis, abziiglich der ersparten
Kosten.

MaRgebend sind die Preise (soweit sich Marktpreise
gebildet haben, die Marktpreise) zur Zeit des Eintrit-
tes des Schadenfalles sowie die Kosten der Neuher-
stellung zur Zeit des Eintrittes des Schadenfalles.
Ergibt sich bei Waren ein geringerer Wert aus dem
Umstand, dass sie infolge einer nicht durch den
Schadenfall verursachten Beschéadigung oder infolge
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Veralterung bereits entwertet waren, so gilt der ge-
ringere Wert als Ersatzwert.

Bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der Kurswert
der letzten vor dem Schadenfall erfolgten Notierung
bzw. bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis zur
Zeit des Eintrittes des Schadenfalles. Im Rahmen
der Hochsthaftungssumme fiir Wertpapiere und
sonstige Urkunden sind auch die Kosten fir die Er-
fullung der Obliegenheiten gemafR Art. 5 (2) lit. h
versichert.

Bei Datentragern (Geschéftsbiicher, Akten, Plane,
Magnetplatten, Magnetbénder u. dgl.) und auf die-
sen befindlichen Daten, sowie bei Reproduktions-
hilfsmittel (Modelle, Formen u. dgl.) die Kosten der
Wiederbeschaffung bzw. Wiederherstellung, soweit
diese notig ist und binnen zwei Jahren nach Eintritt
des Schadenfalles erfolgt; andernfalls ist Ersatzwert
der Materialwert.

Bei Sachen von historischem oder kinstlerischem
Wert, bei denen die Alterung im allgemeinen zu kei-
ner Entwertung fiihrt, wird der Verkehrswert vergi-
tet.

Ein Liebhaberwert wird bei Ermittlung des Ersatz-
wertes nicht berticksichtigt.

Bei zusammengehdrigen Einzelsachen wird die
allfallige Entwertung, welche die unbeschadigt ge-
bliebenen Einzelsachen durch die Beschadigung,
Zerstdrung oder das Abhandenkommen der Anderen
erleiden, nicht beriicksichtigt.

Als Fremdleistungen gelten Leistungen eines
Selbsthilfevereines oder einer &hnlichen Vereini-
gung, einer Genossenschaft oder einer juristischen
Person des 6ffentlichen Rechts. Der Versicherungs-
nehmer hat bei der Entschédigungsermittlung samt-
liche Leistungen dieser Art dem Versicherer schrift-
lich anzuzeigen.

Artikel 7 EABS
Ersatz der Aufwendungen

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Schadenfall zur Abwendung oder
Minderung des Schadens fur geboten halten durfte,
hat der Versicherer zu ersetzen. Darunter fallen aber
nicht Aufwendungen, die durch Gesundheitsschéadi-
gungen bei Erfullung der Rettungspflicht verursacht
werden. Auch fur Leistungen der im 6ffentlichen Inte-
resse stehenden Feuerwehren oder anderer zur Hil-
fe Verpflichteter wird kein Ersatz gewéhrt.

Zu Vorschissen ist der Versicherer nicht verpflichtet.

Der Ersatz fur Aufwendungen und die Entschédi-
gung dirfen zusammen die Héchsthaftungssumme
nicht Ubersteigen, soweit die Aufwendungen nicht
auf Weisung des Versicherers erfolgt sind. Bei einer
Unterversicherung sind die Aufwendungen nur in
demselben Verhéltnis zu ersetzen wie der Schaden.

Artikel 8 EABS
Unterversicherung, Bruchteilversicherung

Erganzung zu Art. 8 (2) der Allgemeinen Bedingungen fiir
die Sachversicherung (ABS):

@

@

©)

4)

AuRerhalb des Versicherungsortes (Art. 4) befindli-
che Sachen sind bei der Berechnung der Unterversi-
cherung nur dann zu beruicksichtigen, wenn der Ver-
sicherer zufolge besonderer Vereinbarung auch au-
RBerhalb des Versicherungsortes fir sie haftet.

Unterversicherung trifft auf alle wie auch immer
Namen habende Deckungen, Haftungserweiterun-
gen etc. zu, wenn die vertraglich dokumentierte(n)
Hoéchsthaftungssumme(n) jener Position(en), fur die
oder in deren Rahmen die Deckungen, Haftungser-
weiterungen etc. Gultigkeit haben, niedriger ist(sind)
als deren Versicherungswert. Nicht trifft dies auf De-
ckungen, Haftungserweiterungen etc. zu, fur die 1.
Risiko vereinbart gilt.

Ist die Hochsthaftungssumme fiir Gebaude bzw. fur
sonstige Sachen gemaR Art. 6 (2) lit. a niedriger als
der Ersatzwert, aber hoher als ihr Zeitwert, so wird
der Teil des Schadens, der bei bloRBer Zeitwertversi-
cherung zu ersetzen ware (Zeitwertentschadigung),
voll vergitet, der Rest aber nur im Verhéltnis der den
Zeitwert Ubersteigenden Hoéchsthaftungssumme zu
dem den Zeitwert Ubersteigenden Ersatzwert.

Betrifft nur die Einbruchdiebstahlversicherung und
die Leitungswasserschadenversicherung: Wird als
Hochsthaftungssumme nur der Bruchteil des Ge-
samtwertes der versicherten Sachen genommen und
stellt sich bei Eintritt des Schadenfalles heraus, dass
der tatsachliche Gesamtwert in diesem Zeitpunkt
hoher ist als der in der Polizze angegebene, so hat
der Versicherer im Rahmen der Bruchteil-
Hoéchsthaftungssumme nur den Teil des ermittelten
Schadens zu ersetzen, der dem Verhéltnis des an-
gegebenen zum tatsdchlichen Gesamtwert ent-
spricht.

Artikel 9 EABS
Sachverstandigenverfahren

Ergénzung zu Art. 9 der Allgemeinen Bedingungen fir die

Sachversicherung (ABS):

Die Feststellung der beiden Sachverstandigen muss den
Ersatzwert sowie den Wert der Reste der vom Schaden
betroffenen Sachen enthalten. Die Feststellung muss auf
Verlangen einer der beiden Parteien auch ein Verzeichnis
der versicherten, vom Schaden nicht betroffenen Sachen
mit ihrem Ersatzwert enthalten.

@

@

Artikel 10 EABS
Wiederherbeischaffung von Sachen

Erlangt der Versicherungsnehmer Uiber den Verbleib
abhanden gekommener bzw. entwendeter Sachen
Kenntnis, so ist er verpflichtet, dies dem Versicherer
unverziglich zu melden und bei der Wiederbeschaf-
fung der Sachen behilflich zu sein.

Werden die Sachen nach Zahlung der Entschédi-
gung wieder herbeigeschafft, so hat der Versiche-
rungsnehmer die erhaltene Entschadigung, abzlg-
lich der Vergitung fur einen allfélligen Minderwert,
zuriickzugeben oder die Sachen dem Versicherer zu
Ubereignen.

Allg_VtgG_IP_2006 / 11-2008 / Seite 10 von 12



Erganzende Vereinbarungen zum Immobilienpaket
(EVIP 2006)

Ausschluss von Schaden durch Terrorakte

Neben den in den vereinbarten Allgemeinen und Besonderen Bedingungen angefihrten nicht versicherten Schaden sind zu-
satzlich ausgeschlossen — sofern sie Uberhaupt Gegenstand des Versicherungsvertrages sind — ohne Rucksicht auf andere
mitwirkende Ursachen oder Ereignisse, die zur gleichen Zeit oder in einer vom Schaden abweichenden Reihenfolge stattfinden,
jegliche Art von Schéaden, Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben
aus oder im Zusammenhang stehen mit jeglicher Art von Terrorakten.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind auch — sofern sie tiberhaupt Gegenstand des Versicherungsvertrages sind —
jegliche Art von Schéaden, Verlusten, Kosten, Aufwendungen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus
oder im Zusammenhang stehen mit Handlungen, die zur Einddmmung, Vorbeugung, oder Unterdriickung von Terrorakten
ergriffen werden oder sich in irgendeiner Weise darauf beziehen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, ethnischer, religioser,
ideologischer oder @hnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevolkerung oder Teilen der Bevdlkerung zu
verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

Ist der Versicherungsnehmer Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so hat er nachzuweisen, dass ein
Schaden weder unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang mit einem Terrorakt steht.

Indexklausel

Der Vertrag unterliegt der jahrlichen Indexanpassung nach dem giiltigen Baukostenindex und/ oder Verbraucherpreisindex zur
Hauptfalligkeit.

Dauerrabattriickforderung

Die ausgewiesenen Pramien beinhalten einen 20 %igen Rabatt fur 10-jahrige Laufzeit. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertra-
ges wird der gewahrte Rabatt zurtickgefordert.

Makler

Der gesamte Geschéftsverkehr im Zusammenhang mit dem gegenstandlichen Vertrag wird mit dem vertretungsbefugten Versi-
cherungsmaklerbiro abgewickelt.

Zwischen den Vertragsparteien erfullen Mitteilungen, Erklarungen jeder Art mittels Telefax und E-Mail udgl. das Schriftlichkeits-
gebot.

Anzeigen und Erklarung des Versicherungsnehmers gelten dem Versicherer als zugegangen, wenn diese beim Versicherungs-
makler eingelangt sind. Der Versicherungsmakler ist zu deren unverzuglichen Weiterleitung an den Versicherer verpflichtet. Die
Haftung fur eine leicht fahrlassige Pflichtverletzung dabei wird ausdriicklich ausgeschlossen.

Versicherungsantrage sowie Anzeigen und Willenserklarungen des Versicherungsnehmers, die ein Versicherungsverhéltnis
begriinden oder den Deckungsumfang eines bestehenden Versicherungsverhaltnisses erweitern sollen, gelten jedoch erst mit
ihrem tatsachlichen Eingang beim Versicherer als diesem zugegangen.

Anerkennung

Der Versicherer erkennt an, dass ihm bei VertragsabschluR samtliche Umsténde, die fir die Ubernahme der Gefahr erheblich
sind, bekannt geworden sind, es sei denn, dass irgendwelche Umsténde arglistig verschwiegen wurden.

Als Erheblich gelten jedenfalls Umstande nach welchen der Versicherer ausdriicklich gefragt hat, oder bestimmte Vorausset-
zungen fur den VertragsabschluR, die schriftlich festgehalten wurden.

Unbeabsichtigte Fehler beim Abschluss des Versicherungsvertrages, etwa versehentlich unterbliebene Anzeigen oder Anmel-
dungen beeintrachtigen die Ersatzpflicht nicht. Sie sind jedoch nach bekannt werden unverziglich zu berichtigen.

Im Falle der Ausstellung einer Polizze hinsichtlich des beantragten Risikos kann sich der Versicherer nicht mehr darauf berufen,
dass der Antrag unvollstandig ausgefllt ist.

Gefahrerh6hung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Pflicht gem. § 27 VersVG. eine Gefahrerh6hung anzuzeigen, so bleibt gleichwohl die
Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bestehen, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit
beruht. Bleibt seine Verpflichtung hiernach bestehen, so gebihrt ihm, riickwirkend vom Tage der Gefahrerhéhung an, die mit

Riicksicht auf die hdhere Gefahr angemessene Pramie.

Gleiches gilt fiir die Anderung, Erweiterung oder Verlegung eines Unternehmens, Betriebes oder Teilen davon.

Die Anzeige Uber gefahrerhebliche Umsténde gilt auch noch dann als rechtzeitig, wenn ab Eintritt der Gefahrerhdhung nicht
mehr als ein Monat verstrichen ist.
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Zahlung der Entschadigung

In Abanderung des § 11 Abs. 2 VersVG bzw. allenfalls bestehender dem Versicherungsvertrag zugrundeliegenden einschlagi-
gen Bestimmungen in Versicherungsbedingungen o. &., kann der Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforde-
rung 2 Wochen nach Anzeige des Schadens Abschlagszahlungen in der Héhe des Betrages verlangen, den der Versicherer
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat. Liegt zu diesem Zeitpunkt noch kein Sachverstandigengutachten vor, so wird
der Versicherer das telefonische Einvernehmen mit dem Sachverstandigen tUber eine angemessene Akontozahlung herstellen.

Auch bei noch nicht vollstandiger Klarheit Giber die Leistungsverpflichtung des Versicherers dem Grunde nach, wird eine Akon-
tierung ohne Prajudiz mit voller Riickzahlungsverpflichtung des Versicherungsnehmers bei Leistungsfreiheit vorgenommen
wenn der Versicherungsnehmer entsprechende Sicherheiten (Bankgarantie) stellt.

Vorstehende Vereinbarungen gelten vorbehaltlich der Zustimmung etwaiger Vinkularglaubiger zur Auszahlung der Entschadi-
gung an den Versicherungsnehmer.

Paritéatisches Kiindigungsrecht

In Erweiterung des § 158 VersVG ist dieser auch auf alle nicht durch die 8§ 96, 113 und 158 VersVG erfassten Sparten an-
wendbar.

Kiindigung
Ein beiderseitiges Kiindigungsrecht nach 3 Jahren zur Hauptfélligkeit gilt als vereinbart.

Der Vertrag ist in diesem Fall unter Einhaltung einer 3-monatigen Kiindigungsfrist, jeweils zur Hauptfalligkeit, schriftlich und
gegen Nachverrechnung des zuviel gewahrten Dauerrabattes kiindbar.

Paketkiindigung

Bei Kiindigung eines Versicherungsvertrages durch den Versicherer, egal welcher Sparte, erfolgt auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers eine Freigabe all jener anderen Versicherungssparten aus diesem Vertrag, gegen Rickverrechnung des zuviel
gewahrten Dauerrabattes in den nicht vom Versicherer gekindigten Sparten.

Restwert

Restwerte bis 20 % des jeweiligen Neuwertes der vom Schaden betroffenen Gebaude, der technischen und kaufmannischen
Betriebseinrichtung und der Vorréate gelten als verloren. Voraussetzung ist, dass die Reste tatsachlich nicht wieder verwendet
werden. Bei einer auch nur teilweisen Verwendung oder Verwertung der Reste, erfolgt die Anrechnung auf die Ersatzleistung im
Ausmal der Verwendung oder Verwertung.

Wiederaufbau an anderer Stelle

Nach einem ersatzpflichtigen Schaden kénnen die versicherten Gebaude, Einrichtungen oder sonstigen Sachen auch an einer
anderen Stelle als bisher in Osterreich (und zwar unabhéngig von allenfalls bestehenden behérdlichen Wiederaufbauverboten)
wiederaufgebaut, wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden. Die Entschadigungsleistung ist auch in diesem Falle in vollem
Umfang, wie sie bei Wiederherstellung an der bisherigen Stelle zu leisten ware, zu leisten.

Allg_VtgG_IP_2006 / 11-2008 / Seite 12 von 12



	Geltungsbereich:
	Inhaltsverzeichnis:
	Art. 15  Stillschweigende Verlängerung des Versicherungsvertrages
	Artikel 1 ABS
	Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertrags-abschluss
	Artikel 2 ABS
	Gefahrerhöhung
	Artikel. 3 ABS
	Sicherheitsvorschriften
	Artikel 4 ABS
	Prämie, Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
	Artikel 5 ABS
	Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens
	Artikel 6 ABS
	Mehrfache Versicherung; Vereinbarter Selbstbehalt
	Artikel 7 ABS
	Überversicherung; Doppelversicherung
	Artikel 8 ABS
	Begrenzung der Entschädigung; Unterversicherung
	Artikel 9 ABS
	Sachverständigenverfahren
	Artikel 10 ABS
	Schuldhafte Herbeiführung des Schadenfalles;
	Artikel 11 ABS
	Zahlung der Entschädigung
	Artikel 12 ABS
	Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall
	Artikel 13 ABS
	Form der Erklärungen
	Artikel 14 ABS
	Änderungen von Bedingungen;
	Artikel 15 ABS
	Stillschweigende Verlängerung des Versicherungsvertrages
	Ergänzende Allgemeine Bedingungen für die 
	Sachversicherung der VAV
	Artikel 1 EABS
	C. Vorräte
	D. Sonstige Sachen

	Artikel 2 EABS
	Artikel 3 EABS
	Artikel 5 EABS
	Artikel 6 EABS
	Artikel 7 EABS
	Artikel 8 EABS
	Artikel 9 EABS
	Artikel 10 EABS

